
44 Strafgesetzbuch

halten, betätigt hat, ist, wenn das beabsichtigte Ver
brechen oder Vergehen nicht zur Vollendung gekommen 
ist, wegen Versuches zu bestrafen.

(2) Der Versuch eines Vergehens wird jedoch nur in 
den Fällen bestraft, in welchen das Gesetz dies aus
drücklich bestimmt.

Strafmaß 
§ 44

(1) Das versuchte Verbrechen oder Vergehen kann 
milder bestraft werden als das vollendete.

(2) Ist das vollendete Verbrechen mit dem Tode oder 
mit lebenslangem Zuchthaus bedroht, so kann auf Zucht
haus nicht unter drei Jahren erkannt werden.

(3) In den übrigen Fällen kann die Strafe bis auf ein 
Viertel des Mindestbetrages der auf das vollendete Ver
brechen oder Vergehen angedrohten Freiheits- und Geld
strafe ermäßigt werden. Ist hiernach Zuchthausstrafe 
unter einem Jahre verwirkt, so ist dieselbe nach Maß
gabe des § 21 in Gefängnis zu verwandeln.

Nebenstrafen 
§ 45

Wenn neben der Strafe des vollendeten Verbrechens 
oder Vergehens die Aberkennung der bürgerlichen 
Ehrenrechte zulässig oder geboten ist, oder auf Zulässig
keit von Polizeiaufsicht erkannt werden kann, so gilt 
Gleiches bei der Versuchsstrafe.

Rücktritt und tätige Reue 
§ 46

Der Versuch als solcher bleibt straflos, wenn der Täter


